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Römer-/ Bahnhof-IMarienstrasse 

Verfahrensvermerke: 

Als Entwurf gern. § 2 Abs. 6 BBauG ausgelegt vom 04.11. 1985 

Auslegung bekanntgemacht 

Als Satzung gern. § 10 BBauG 
vom Gemeinderat beschlossen 

bi's • Q4.12.-1.9ß? •••••••• 
25.10.1985 am ••••.••••••••••• 

am 18.12. 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Genehmigt gern. § 11 BBauG vom Regierungs
präsidium Stuttgart mit Erlaß vom J~. Q1_.1.9~~ 

Genehmigung und Auslegung bekanntgemacht am • H·Q~. 1Jl~~ •••••••• 
14.03.1986 Inkraftgetreten 

Mit Inkrafttreten dieses 
schriften außer Kraft, dies 
plan. 

am ................ . , ~v:mv ...... . 
tre en alle anderen Vor
der für den o.a. Bezugl 

Rec~tsgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind: 

Das Bundesbaugesetz (BBauG) vom 6.7.1979 (BGBl I S. 949) 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 15.9.1977 (BGBl I S. 1757) 
Die Planzeichenverordnung (PlanzV 81) vom 30. 7 .1981 (BGBl I S. 83 
Die Landesbauordnung für Baden-WUrttemberg (LBO) vom 28.11.1983 

Ge.Bl.S. 770) 

Sowie die j&weiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Ver
waltungsvorschriften. 

Leonberg, den 

Gefertigt: 21.10.1985 

St anungsabteilting 

\ 

Aufgestellt: 
Dezer at III 

" 

Dr Hassler 
Bürgermeister 



Z E I C HE N E R I ra·a U N G 
Art der baulichen Nutzung (S 9 (1) 1 BBauG, S 1 - 15 BauNVO) 

Allgemeines Wohngebiet (S 4 BauNVO) mit 
Gebietsbezeichnung 

Mischgebiet (S 6 BauNVO) mit Gebietsbezeichnung 

Gewerbegebiet (§ B BauNVO) mit Gebietsbezeichnung 

Eingeschr3nktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO !. V. m. 
S 1 (4) BauNVO) mit Gebietsnummer 

• 

Maß der baulichen Nutzung (S 9 ( i ) BBauG, SS 16 - 21 BauNVO) 

0.6 Grundflachenzahl (S 19 BauNVO) 

(1§) Geschoßflachenzahl (S 20 BauNVO) 

Nutzungsschablone 

Baugebiet 

Grundflachenzahl 

Bauweise 

TH max. Traufhöhe 
FH max. Firsthöhe 

Geschoßflachenzahl 
' 

Dachform 
Dachneigung 

Bauwelse und Baugrenzen (§ 9 (1) 2 BBauG, S 22 und 23 BauHVO) 
~ 

0 

Q 

Offene Bauweise 

Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhauser 
zuUssig 

Abweichende Bauwelse (Zlff. I 3.1) 



~--- Baullnle (S 23 (2) BauNVO ) 

.... ~,~ .. ~== Baugrenze ( 23 (3) BauNVO) 

Oberbaubare und nicht Oberbaubare GrundstOcksflache (S 23 BauNVO) 

nicht Oberbaubar 
Baugrenze 

- -I-+- Oberbaubar 

Stellung der baulichen Anlagen (S 9 (1) 2 BBauG) 

• .., Gebaudestellung (Firstrlchtung) 

Flachen fOr Garagen (S 9 (1 ) 4 BBauG ) 

r-----, 
\.. _ 2.o __ _ J Garage (Ziffer 1 8) 

••• Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Yerkehrsfl&chen (S 9 (1) 11 BBauG) 
' 

Die Aufteilung Ist unverbindlich (Ziff. 1 9) 
Fahrbahn 
Offentliehe Parkplatze 
Gehweg, bzw . Geh- und Radweg 

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung 
(Ziff. I 9. 1) Zentraler Busbahnhof 

_5x90 _ _ Slchtllnte (Ziff. I. 5) 

Grünanlage als Bestandtell der Verkehrsanlagen 



Nlt Rechten zu belastende Fliehen (i 9 (1) 21 BBauG) 

5t!rJI Geh - Fahr- und Leitungsrecht (Zlff. I. 10) 

SchutzflAchen (S 9 (1) 24 BBauG) 

C Imm l sslonsschutzfllche (Zlff. I. 11) 

~npflanzung und frhaltung von Blumen und Strauchern (S 9 (1) 25 BBau~ 

Erhaltung von Blumen und Baua- bzw. Strauchgruppen 
(Ziff, I. 12 . 2) 
Anpflanzung vbn Einzelblumen (Ziff. I. 12.3) 

Fliehenhaftes Pflanz- und Erhaltungsgebot von 
Gehölzen (Zlff. l. 1.2.1) 

Außere Gestaltung (S 9 (4) BBauG 1. v. m. S 73 LBO) 

SO. WO.FD 
OF 1 
TH 
FH 

Satteldach, Walmdach, Flachdach 

Besondere Dachform (Ziff. li 1.1.1 ) 
TraufhOhe 

Firsthöhe 

Sonstige Festsetzungen 

--- Grenze des rlluall chen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes ( S 9 (7) BBauG) 

••• Abgrenzung unterschiedl icher Festsetzungen von 
Art und HaB der baulichen Nutzung (S 16 (5) BauNVO) 

Abrenzung unterschiedli cher Gebludehöhen, First
ri chtungen 

ltchricht liche Hinwe l se 

~ bestehende Geländeböschung 

, 
/ - ,.

0
_/ Höhenlinie bezogen auf NN (Heues System) 

geplante StOtzaauer 



TEXTLICHE fESTSETZUNGIN 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

I . 

1 • 

Planun~srechtltche Festsetzungen 
(S 9 Ä s. 1 88auG, BauHVO} 

Art und Maß der baulichen Nutzuni 
(S 9 (1) 1 BBauG. S§ 16 - 20 Bau VO) 
entsprechend Planeinschrieb (Nutzungsschablone) 

• 

1.1 Nutzungsbeschränkungen und Ausnahmen: 

1.1.1 Wohngebiete: 

1.1.1.1 In den allgemeinen Wohngebieten (WA) sind die nach 
S 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen nicht Be
standteil des Bebauungsplanes und daher nicht zuläs
sig (S 1 Abs. 6 BauNVO). 

1.1.1.2 In den allgemeinen Wohngebieten ' WAO- WA3 und WA6-
WAS sind je Einzelgebäude bzw. je Doppelhaushälfte 
nicht mehr als 2 Wohneinheiten zulässig (S 4 Abs. 4 
BauNVO). 

1.1.2 Mischgeblete: 
In den Mischgebieten (MI) sind die nach S a Abs. 3 
BauNVO vorgesehenen Ausnahmen nicht Bestandtell 
des Bebauungsplanes und daher nicht zulassig (S 1 
Abs. 6 BauNVO). 
DarOberhinaus sind Anlagen fUr Tankstellen {S 6 
Abs. 2 Nr. 7 BauNVO ) nicht zulässig (§ 1 {7) 
BauNVO). 

1.1.3 Gewerbegebtete: 

1.1.3.1 In den Gewerbegebieten {GE1 - GE3 un d GEE1 - GEE3) 
sind Ausnahmen nach S 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplane s und daher nicht 
zulässig. 
Die nach S 8 Abs. 3 Nr. 1 vorgesehenen Ausnahmen 
stnd allgemein zulässig, jedoch dürfen pro Gewer
begrundstOck max . 2 Wohnungen erstellt werden, wo
bei die Geschoßflache der Wohnnutzung kleiner sein 
muß als die Geschoßfläche der gewerblichen Nutzung. 

1.1.3.2 Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEE1 - GEE 3) 
sind nur Gewerbebetriebe und Anlagen zulässig, die 
da s Wohn en nicht wesentlich stören (S1 Abs.4 
Nr. 2 BauNVO). 

1.1.3.3 Großflächige Einzelhandelsbetriebe des Lebensmittel
gewerbes stnd unzullsstg. 
Ausnahmswelse kann tn den Gebieten GE1 und GE2 sowie 
GEE1 ein Lebensmittelmarkt bts zu einer Geschoßfla
che von max. 1.500 m' zugelassen werden. 

1.2 Im Einzelfall kann als Ausnahme eine Oberschreitung 
der Grundflächenzahl zugelassen werden, wenn die 
Geschoßflächenzahl nicht Oberschritten wird 
{§ 17 Abs. 5 BauNVO). 



1.3 In den Gewerbegebieten (GE und GEE) kann als Ausnah
me die zulassige Geschoßfliehe um die Fliehen not
wendiger Stellplatze, die unterhalb der Gebäudeober
fläche hergestellt werden, erhöht werden, wobei die 
Erhöhung max. 25 I der zulassigen Geschoßfläche be
tragen darf.{§ 21 a (3) Ba uNVO ) 

2. Zahl der Vollgeschosse 
tS 18 8auNVO) 
Ote Zahl der Vollgeschosse ergibt sich aus der fest
gelegten Höhe der baulichen Anlagen (First- und 
Traufhöhenbegrenzung S 16 Abs. 3 BauNVO). Stehe 
Ziff. 1. 7. 

3. Bauwelse 
(S 9 (1) Nr. 2 BBauG und S 22 BauNVO) 
entsprechend Planeinschrieb (Nutzungsschablone) 

3.1 Als abweichende Bauwelse wird festgesetzt: 
a

1 
zugelassen 1s t etne Hausgruppe in geschlossener 
Bauweise innerhalb der fe,tgelegten Oberbaubaren 
GrundstOcksfl!che; 

a2 festgesetzt Ist offene Bauweise, jedoch stnd 
Gabludelängen Ober 50 m zullsslg. 

4. Oberbaubare GrundstOcksfläche 
(S 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG und § 23 (5) BauNYO) 
entsprechend Festlegung im Lageplan. 

4.1 Ausnahmswelse kann etn Vortreten von Gebäudeteilen 
Ober dle festgelegte Baugrenze bis max. 1,0 m zu
gelassen werden. 

5. Flächen, d1e von der Bebauung freizuhalten sind 
(§ 9 Äbs. 1 Nr. 1o BBauG) 

5. 

1 . 

Oie im Plan etng~tragenen Sichtfelder sind von je
der sichtbehindernden Nutzung oder Bepflanzung von 
mehr als o.ao m Höhe Ober Fahrbahn freizuhalten. 

Stellun~ der baulichen Anlagen 
(S 9 (1 Nr. 2 88au6) 
Oie im Lageplan festgelegte Stelluhg der baulichen 
Anlagen 1st einzuhalten. 

Höhenlage der baulichen Anlagen 
(S 9 Abs. 2 BBauG) 
Festlegung der maximalen First- und Traufhöhe entspre
chend Planeinschrieb (Nutzungsschablone). 
Oie zulasslgen Höhenbegrenzungen beziehen steh auf 
die festgelegte GeiAndeoberfläche. 
Ole Erdgeschoßfußbodenhöhe darf die natUrliehe Ge
llndeoberfllche bergseits um nicht mehr als 0,30 m 
Uberschretten. 
Ole maxiMale Traufhöhe wird vom festgelegten Gelin
de wle folgt ermlitelt: 



8. 

g 

a) Bei Satteldächern bts zum Schnittpunkt der Aus
senwand mit Dachhaut 

b) Bei Flachdächern bis Oberkante Dach (bei abwei-
chenden Dachformen entsprechend)~ 

Ausnahmsweise können die festgelegten Höhenbegren
zungen fOr untergeordnete Bautelle bis max. 3,50 m 
Oberschritten werden {z. B. Aufzugsschlchte, Ka
mine, etc.). 
Die Festlegung der Geländeoberfliehe erfolgt im Zu
ge der Baugenehmigung. Den Baugenehmig ungsunterla
gen slnd beglaubigte GelAndeprofile beizufügen. 
Erdauffüllungen und -abgrabungen zur Anhebung bzw. 
Absenkung der Erdgeschoßfußbodenhöhe und zur Ge
staltung der Freiflächen sind ohne Zus timmung der 
Baurechtsbehörde unzulässig. 

Garagen un d StellGl&tze 
(S 9 (11' Nr. 4 8 auG und S 12 BauNVO) 
Garagen stnd nur innerhalb der Ob erbaubaren Grund
stOcksfl!che und an den festgelegten Stellen zu
lassig. Ausnahmswelse können bls zu 50 I der not
wendigen Stellplätze als Garagen oder Carport 
außerhalb der Oberbaubaren GrundstOcksfli ehen er
stell t werden unter folgenden Voraussetzungen: 
a) Städtebauliche Belange dürfen nicht beein

trächtigt werden 
b) Von der Offentliehen Verkehrsfläche 1st ein 

Ab stand von 1,50 m einzuhalten. 

Verkehrsflächen 

J( 
(S 9 Abs. 2 Nr. 11 BBauG) 
Die Aufteilung de r Verkehrsfliehe ist unverbindlich. 
Die Verkehrsflachen tn der Marlens traß~ so lle n-ai 
Wohnstraße angelegt w~rden. Zur optischen und nut-
zungsmäßigen Gliederung können die Beläge differen
ziert aus9estaltet werden (Schwarzdecken, Pflasterun
gen, etc.). 



9.1 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
Die ausgewiesenen Flächen dienen der Anlegung eines 
Zentralen Omntbusbahnhofes. 
Im Bereich dieser Flächen 1st die Erstellung von 
zweckgebundenen baulichen Anlagen, z . B. Warte
hauschen, Automaten. etc. , zulasstg. 

10. Mtt Rechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BBauG} 
Die mit gr1. fr1 und lr1 ausgewiesenen Flächen fUr 
Geh-. Fahr- und Leitungsrechte dienen z~gunsten 
der Anlieger und Versorgungsträger. Die mit gr2 
und fr2 ausgewiesenen Flächen ge lten zugunsten der 
Allgemeinheit. 

11. Schutzflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr . 24 BBauG) 
Oie 1m Plan ausgew iesene Schutzfläche dient dem Im
mission sschutz der Wohngebiete WAS bts WAS zum an
grenzenden Gewerbegebiet (GEE1 bts GEE3). 
Di e Bepflanzung dieser Schutzfläche ist ents pre 
chend Ziff. I. 12.1 dauerhaft zu erhalten. 

12. Erhalt und Anpflanzung von B!umen und Sträuchern 
(S 9 Abs. 1 Nr. 25 BBauG) 

12.1 Auf den 1m ~ an mit Pfz ausgewiesenen FJ~chen ist 
der bes t ehende Gehölzbestand ~ zu sichern und zu er 
halten und zusatzlieh mit bodenst~ndi gen Bäumen 
und Sträuchern zu bepflanzen, um de n unter Ziff. I. 
11. festgelegten Schutzzweck zu erfUllen. 

12.2 Die 1m Plan dargestel lten bestehenden Bäume und 
Baumgruppen slnd dauerhaft zu erhalten. 

12.3 An den durch Planzeichen ausgewiesenen Stellen sind 
einheimische LaubQäume neu anzupflanzen und dauer
haft zu unterhalten. 
Ausnahmsweise kann von dem fest gelegten Standort um 
max. 2,0 m abgewichen werden, soweit dies bei An
ordnung oder Erschließung ande rer Nutzungsarten zur 
Vermeidung unzumutbarer Harten notwendig ist. 

12.4 In den Gewerbegebieten (GE 1 - 3 und GEE t - 3) 
sind dle nlcht Oberbaubaren Gru ndstOcks fläc he n 
(Stellplatze, Frelflachen) dauerhaft in der Weise 
zu begrUnen, daß mindestens je 150 m• Flache ein 
hochst!mm1ger Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft 
zu unterhalten ist. 



~ 13. 

1 3 • 1 

13.2 

13.3 

I I : 

1. 

1.1 

1. 1.1 

1.1.2 

1.2 

Flächen und AufschOttungen. Abgrabungen und StOtzmauern 
(S 9 (1) Nr. 26 BBauG) 
Böschungen und St Otzmauern. die zum Ausgleich der Hö
henunterschiede zwischen den BaugrundstOcken und den 
öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind {Stras
senböschungen), können auf den Baugrundstücken ange
legt werden und sind dort zu dulden. Sie stnd Bestand· 
teil der Verkehrsanlagen, nicht jedoch der Verkehrs
flachen. Ist tn der Planzei chnung nichts anderes fest
gesetzt, so gilt ei n. die öffentli chen Verkehrsflä· 
chen begleitender, 1 m breiter GrundstOcksstreifen 
als Fläche fOr die AufschOttungen und Abgrabungen zum 
Ausgleich topographischer Unebenheiten. 

Die Eigentümer der BaugrundstOcke können zur VerkUr
z ung der St raßenbö sc·hungen auf e igene Ko sten StOtz
mauern (nur Sichtbeton, Mauerwerk oder Holz) errich
ten, die ni cht Bestandte ll der Verkehrsanlagen sind. 
StOtzmaue rn si nd bis zu einer Höhe von max. 1,0 m 
zul ass t g. 

StOtzfundamente, die beim Setzen von Rabattensteinen 
zur Abgrenzung zwischen Offentliehen Verkehrsflächen 
und privaten GrundstOck sflächen erforderlich werden, 
sind auf den privaten GrundstOcksflächen bis zu ei
ner Brette von 0 ,50 m zu dulden. 

Bauordnun~srechtltche Festsetzun~en 
(S 9 (4) SauG l. V. m. S 73 LBO 

Oach~estaltun~ 
( S 1 ( 1) LBO 

Dachform, Dachnelgung: 
entsprechend Planei ns ch ri eb (Nutzung ss chablone) 

Dachform OF 1 
Dle Dachfl8che der Hausgruppe ent lang der Römerstras
se ist als Sattel dach mit 30° - 35 o Neigung auszubil-
den. ' 
Zugelassen sind Flachd achtei le von insgesamt bis zu 
einem Drittel der Gebäudelange , am S~Uck aber ni cht 
mehr als einem Neuntel der Ge bäude llnge . 
Die Dachfläche Ober Erdgeschoß entlang der Römer
straße ist als Pultdach von mind. 20° Neigu ng aus
zubilden; Flachdachanteile 1m vorstehend beschri ebe
nen Umfang sind zulässig. 

In den Gewerbegebieten sind nur Flachdächer mit Be
grUnung oder KiesschOttung zugelassen. 
Ausnahmsweise können andere Da chformen zugelassen 
werden. wenn es dte Eigenart des Betriebes erfordert 
(z. B. Sheddächer). 

Dachdeckung: 
In den allgemeinen Wohngebieten WAO - 8 und im Misch
gebiet an der Römerstraße sind als Dacheindeckung 
nur rote bis rotbraune Ziegel und Betondachsteine zu
lasstg. 



1.3 Dachaufbauten, Dachelnschnitte: 
In den allgemeinen Wohngebieten WAO - 8 und 1m M1s ch
geb1e~ entlang der Römerstraße sind Dachaufbauten 
und Dacheinschnitte zul assig. jedoch nur bi s zu einer 
Lange von max. 1/3 der Lä nge de s Haupt dach es. 
Der Abstand vom Ortgang muß mind. 1, 50 m bet ragen und 
von der Traufe - in der Dachneigung gemessen - mind. 
0;90 m betragen. Oachfl6chen über Da chgauben mUssen 
eine Neigung von mind. 25 ° aufweisen . 

2. Gestaltung der baulichen Anla gen 

2. t 

) 

Die baulichen Anl agen ent lang der Römers traße {MI, 
GEE und GE-Gebiet) sind Kortzootal und vertikal zu 
gliedern. 
Die Nord- unC Südf assade der Hau sgruppe 1~ MI-Ge
biet sind durch Vor- und RücksprUnge von mind. 1,50 m 
Tiefe in Hausgruppenabschnitte von max. 18 m länge 
zu unterteilen; 
entsprechend slnd von Abschnitt zu Abschnitt die 
Trauf- und Firsth öhen um mind . 1,50 minder Höhe 
zu verstaffeln. 

2.2 Oie Außenfassaden der Gebaude sind in hellen. mit 
Erdfarben gebrochenen FarbtOnen auszufahren. Auffäl
lig hervortretende FarbtOne sind unzulässig. Die 
Verkleidung der Wohngebäude mlt Asbestzement , Al u
•inlum, Kunststoff oder ähnlichen Platten ist nicht 
zullssig. Die Außenwände von Doppe lhäus ern und Haus
gruppen sind in Bezug au f Ge sta l t un g, Oberfl ache nbe
handlung und Farbgebung aufeinander abzustimmen. 

3. Sonstige Fe s t s et zungen gem. S 73 LBO 

3.1 Einfriedigunge n: 
Als Einfriedigungen de r Grund s tO cke sind nur Hecken 
von maJ. 1 ,20 m Höhe au s e inhe i mischen Laubgehölzen 
zugelassen; die Hecken kö nnen ve rdec Kte Metall zä u
ne von max. 1,20 m Höhe enthalten. 
In den Gewerbegebieten (GE 1 - 3, GEE 1 - 3) sind 
Schutzzaume ausnahmsweise zuge la ssen. wenn die 
Eigenart des Betr i ebs d ie ses erfordert und von den 
öffentlichen Verkehrsflächen ein Abstand von mtnd. 
3,0 m eingehalten wird. Schutzzäuae dürfen bi s zu 
2,4 m hoch sein; sie sind durch Rankpflanzen dauer
haft zu begrünen. 

3.2 Gestaltung der unbebauten Flächen: 
Oie nicht Oberbau t en Gr und s tU cksf läch en s ind zu 
mind. 30 I was s e r durch l äss ig zu gestalten ; Park i e 
rungsallagen sind ggf. mit Rasen gittersteinen o . ~ . 
anzulegen. 

3.3 MOllbehalter: 
Standorte fOr Abfall·, La ger- und Müllbehäl t e r 
sind in allen Baugebieten durch Bepflanzung gegen 
den nachbarlichen wie öffentlichen Raum hin si eht
schUtzend zu begrünen. 



3.4 Werbeanlagen: 
Die Aufstellung von Werbeanlagen ist in den Wohnge
bieten (WAO - 8) unzulässig. In den Mischgebieten 
(MI ) und i n den Gewerbegebieten {GE1 - 3 und GEE 
1 - 3) dOrfen Werbeanlagen nur straßense1 t1 g a• 
{nicht auf) Gebäude und nur fUr dte örtlich ange
botene Leistung er r e ichtet werden . 

3.5 Antennen: 
Pro Haus bzw. Hausgrup pe ist mehr als e ine Antenne 
unzulässi g . 

3.6 Freileitu ngen: • 
Alle der Versorgung des Gebietes di enenden Leitun 
gen sind unterirdisch zu verlegen. 


